
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren: 
 

1. Zustellung von BAMF-Bescheiden ab Montag 11. Mai wieder 
uneingeschränkt   
Das BAMF hat die Zustellung von Bescheiden im Rahmen der Corona-
Pandemie angepasst. Zunächst wurden nur noch positive Bescheide 
verschickt. Seit 20. April 2020 wurden zusätzlich auch wieder Bescheide 
verschickt, wenn ein Anwalt im Verfahren beteiligt war. Der für den 04. Mai 
geplante Schritt, wieder alle Bescheide zu verschicken, wurde auf Montag, 
den 11. Mai verschoben.  
 

2. Vierter Infobrief des Innenministeriums zu Regelungen in Unterkünften 
während Corona 
Das Schreiben enthält Regelungen zu den Themen: 
1. Quarantänemaßnahmen  
2. Missachtung einer Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts 
3. Unterbringung von Personen, die einer Risikogruppe angehören  
4. Betretungsregelungen für Ehrenamtliche und Berater*innen  
5. Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler – Digitalisierung in den 

Gemeinschaftsunterkünften  
6. Erreichbarkeit von Jobcentern und Arbeitsagenturen  
7. Aktuelle Rechtsgrundlagen  
Zu 4. Gilt, dass Ehrenamtlichen das Betreten einzel- oder 
gruppenfallbezogen erlaubt werden kann, wenn es aus 
Infektionsschutzaspekten vertretbar ist.  
Den Brief finden Sie als angehängtes PDF (4. Infobrief vom 05.05.2020).  

 
3. Online-Schulung „Beschäftigungserlaubnis von Geflüchteten“ am Mittwoch, 

13. Mai 2020 
Münchner Bildungswerk und Malteser Hilfsdienst bieten am Mittwoch, den 
13. Mai 2020 von 18:30 – 20:00 Uhr eine Online-Schulung zu den rechtlichen 
Hintergründen der Beschäftigungserlaubnis von Geflüchteten an. Die 
kostenfreie Veranstaltung richtet sich an Personen, die bereits 
Grundkenntnisse in diesem Bereich haben. Weitere Details und die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.xn--mnchner-
bildungswerk-
pec.de/de/veranstaltungsprogramm/do/detail.html?id=116797.   

 
4. „Weil Nähe(n) zählt!“ – Behelfsmasken-Nähprojekt der Malteser 

Gemeinsam mit WUE-CARE und Jibbern starten die Malteser Würzburg das 
Behelfsmasken-Nähprojekt, um Alltagshelden und soziale Einrichtungen mit 
Behelfsmasken zu versorgen, damit diese im Alltag weiter sicher arbeiten 
können. Gesucht werden Näher*innen und Nähmaschinen. Alle Infos zum 
Projekt und die Kontaktdaten finden Sie im angehängten PDF 
(FL_Nähprojekt_20200505).  

 

https://www.münchner-bildungswerk.de/de/veranstaltungsprogramm/do/detail.html?id=116797
https://www.münchner-bildungswerk.de/de/veranstaltungsprogramm/do/detail.html?id=116797
https://www.münchner-bildungswerk.de/de/veranstaltungsprogramm/do/detail.html?id=116797



Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 


 


 


 Infobrief vom 5. Mai 2020 für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen sowie 


Projektträger in den Bereichen Asyl und Integration 


 


Das StMI informiert über folgende wesentliche Maßnahmen, die insbesondere 


aufgrund der Corona-Pandemie veranlasst wurden und Auswirkungen auf die 


Bereiche Asyl und Integration haben: 


 


1. Quarantänemaßnahmen 


Die Anordnung einer Quarantänemaßnahme ist ein sehr weitreichender Eingriff in 


die persönliche Freiheit des Betroffenen. Deswegen gilt als oberstes Ziel eine sol-


che Maßnahme sowohl in Bezug auf die davon erfassten Personen als auch in Be-


zug auf die zeitliche Dauer so eng wie möglich zu fassen. Die zuständigen Gesund-


heitsämter versuchen daher zum Beispiel alles, um aufzuklären, wer so engen Kon-


takt zu einem bestätigten Covid19-Fall hatte, dass er als infektionsverdächtig einzu-


stufen ist (sog. Personen der Kontaktgruppe 1 (KP1)). Soweit eine Covid19-Infek-


tion bestätigt oder eine Einstufung als KP1 erfolgt, ist eine Quarantäneanordnung 


aber zur Eindämmung der Virusverbreitung notwendig und angemessen. Dies gilt 


für jeden Menschen gleichermaßen. Wir bitten daher alle haupt- und ehrenamtlich 


Tätigen sowie Projektträger in den Bereichen Asyl und Integration mitzuhelfen, für 


diese Maßnahme, die keiner leichten Herzens verhängt, um Verständnis zu werben 


und zu appelieren, dass die Quarantäneanordnung strikt eingehalten wird. Denn 


mit dieser Maßnahme wird einerseits die übrige Bevölkerung vor der Ausbreitung 


des Virus geschützt, aber genauso die dort isoliert untergebrachten Asylbewerber 


vor gegenseitiger Ansteckung. 


 


Im Einzelnen gilt: 


Die einer Quarantänemaßnahme unterworfenen Personen treffen konkrete Hand-


lungs- oder Unterlassungspflichten, sobald das Gesundheitsamt eine Anordnung 


nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) gegen sie erlassen hat. Das zuständige 


Gesundheitsamt kann die Quarantäne von Covid19-Erkrankten, begründeten Ver-


dachtsfällen und Kontaktpersonen (insb. der KP1) anordnen. Quarantäne bedeutet, 
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dass der Betreffende den zugewiesenen Wohnbereich nicht verlassen darf (und da-


her dort auch mit Nahrung sowie medizinisch versorgt werden muss, soweit er kei-


ner stationären Behandlung in einem Krankenhaus bedarf).  


Kann das Gesundheitsamt ausgehend von einem positiv auf Covid19 Getesteten 


nicht bestimmen, wer von den gemeinsam dort Lebenden als Kontaktperson einzu-


stufen ist und wer nicht, ist es notwendig und angemessen, die gesamte Einrich-


tung unter Quarantäne zu stellen. Lässt sich der Kreis der Kontaktpersonen zumin-


dest auf einen Teil der Einrichtung eingrenzen, erfolgt aus Gründen der Verhältnis-


mäßigkeit auch nur für diesen Teil eine Quarantänemaßnahme. Wegen des Krank-


heitsverlaufs bei Covid19 erfolgt die Dauer der Quarantäne ab dem Zeitpunkt des 


letzten Kontaktes zu einer nachweislich infizierten Person für 14 Tage, solange sich 


keine Symptome entwickeln. Je nach den Umständen des Einzelfalles entscheidet 


das Gesundheitsamt vor Ort, ob die Quarantäne in der bestehenden oder in einer 


separaten Unterkunft erfolgen soll. Auch über eine Verlängerung der Quarantäne 


aus Gründen des Infektionsschutzes entscheidet alleine das Gesundheitsamt. 


2. Missachtung einer Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts 


Kommen Personen den angeordneten Quarantänemaßnahmen nicht nach oder ist 


nach ihrem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass sie den Anordnungen nicht 


ausreichend Folge leisten werden, ist die Quarantäne durch zwangsweise Unter-


bringung durchzusetzen. Um diese Maßnahmen einzuleiten, wird bei Zuwiderhand-


lung durch die Unterkunftsleitung (ggf. auch durch den Sicherheitsdienst) umge-


hend das zuständige Gesundheitsamt verständigt. Für eine zwangsweise Unter-


bringung muss das Gesundheitsamt eine richterliche Anordnung einholen. Diese 


legt neben der zeitlichen Dauer auch die konkrete Einrichtung, in der die zwangs-


weise Unterbringung vollzogen wird, fest. 


Mit der Missachtung einer Quarantäneanordung wird das Leben und die Gesund-


heit anderer Menschen gefährdet. Das StMI setzt deswegen sehr darauf, den be-


troffenen Personen die Notwendigkeit dieser Maßnahme verständlich zu machen. 


In sämtlichen Einrichtungen stehen entsprechende Hinweise in mehreren Sprachen 


zur Verfügung; auch die anordnenden Behörden erläutern die Quarantäneanord-


nung ausführlich.  


3. Unterbringung von Personen, die einer Risikogruppe angehören 


Von allen in den Asylunterkünften untergebrachten Bewohnerinnen und Bewohnern 


werden derzeit elf infolge einer Covid19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. 







- 3 - 


 


Bei den allermeisten Infizierten zeigen sich keine oder nur milde Symptome der Er-


krankung. Unser Augenmerk liegt daher insbesondere auf dem Schutz der Perso-


nen, die einer Risikogruppe (wegen des Alters und / oder einschlägiger Vorerkran-


kung) angehören. Diesen bietet die Unterbringungsverwaltung in Abstimmung mit 


dem StMI daher schon seit längerem auf freiwilliger Basis an, temporär in einen be-


sonders geschützten Bereich verlegt zu werden. Das kann bei großen Unterkünften 


in einem besonderen Teilbereich der gleichen Unterkunft, aber auch durch Verle-


gung in eine andere dafür geeignete Unterkunft erfolgen.  


 


Wenn Ihnen als haupt- oder ehrenamtlich tätige Beratungs- bzw. Betreuungsperson 


valide Erkenntnisse darüber vorliegen, dass ein von Ihnen betreuter und in einer 


Unterkunft untergebrachter Asylsuchender zu einer solchen Risikogruppe gehört, 


bitten wir herzlich, ihn zu ermuntern, dem Aufruf der Unterkunftsverwaltung zu fol-


gen und dies offen zu legen. Nur dann können wir helfen. 


 


4. Betretungsregelungen für Ehrenamtliche und Flüchtlings- und Integrations-


berater/-innen 


Aufgrund der vielen uns erreichenden Nachfragen und Bitten möchten wir noch ein-


mal klar stellen, dass trotz allgemeinem Betretungsverbot für nicht in den Unter-


künften Untergebrachte oder ständig dort Tätige schon jetzt auf Antrag einzel- oder 


gruppenfallbezogen Ehrenamtlichen wie auch Beratern der Zugang erlaubt werden 


kann, wenn dies aus Infektionsschutzaspekten vertretbar ist. Hierfür braucht es re-


gelmäßig – ähnlich wie derzeit auch bei anderen Lockerungsmaßnahmen – eines 


Konzepts, wie der gebotene Infektionsschutz sichergestellt werden kann. Denn bei 


den Betretungsregelungen geht es uns ausschließlich um den Schutz der Unterge-


brachten sowie der Ehrenamtlichen und der Flüchtlings- und Integrationsberater/-


innen vor Ansteckung. 


Selbstverständlich werden wir fortlaufend überprüfen, inwieweit die allgemeine Ent-


wicklung des Infektionsgeschehens eine schrittweise Lockerung der getroffenen 


Beschränkungen ermöglicht. 


 


5. Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler – Digitalisierung in den Ge-


meinschaftsunterkünften 


Schülerinnen und Schüler, die nicht selbst über ein geeignetes digitales Endgerät 


(z. B. Laptop) verfügen, können die von den Schulen mit Fördermitteln des  
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Freistaats oder des Bundes beschafften digitalen Endgeräte in der derzeitigen Son-


dersituation befristet ausleihen und für das Lernen zuhause nutzen. Siehe hierzu 


die Meldung des Bayerischen Kultusministeriums: https://www.km.bay-


ern.de/schueler/meldung/6953/schulen-koennen-schuelern-digitale-endgeraete-


zur-verfuegung-stellen.html.  


 


Im Übrigen ist eine flächendeckende kostenlose Zurverfügungstellung von Hard-


ware in den Unterkünften wie etwa die Einrichtung eines Computerraumes zuguns-


ten der leistungsberechtigten Bewohnerinnen und Bewohner allein schon aus 


Gründen der Gleichbehandlung nicht möglich. Hinsichtlich eines Internetanschlus-


ses in den Unterkünften sind wir uns dessen besonderer Bedeutung gerade in Zei-


ten der Corona-Pandemie bewusst. Zur Ermöglichung der digitalen Kontaktauf-


nahme steht den untergebrachten Personen in einigen Unterkünften WLAN als 


Sachleistung zur Verfügung. Andernfalls müssen sich Leistungsberechtigte mittels 


des hierfür vorgesehenen Geldanteils nach dem AsylbLG selbst um die Deckung 


dieses Bedarfes kümmern, wie etwa durch Verwendung von Surfsticks oder mobi-


ler Daten. 


 


In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass alle Transferleistungsbe-


rechtigten, also Leistungsempfänger nach dem AsylbLG wie auch Empfänger von 


Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, durch Bundesgesetz definierte und der 


Höhe nach quantifizierte Bedarfe zur Sicherung ihres grundgesetzlich garantierten 


Existenzminimums haben, deren Deckung durch den Transferleistungsbezug er-


möglicht wird. Davon umfasst ist auch der Bedarf an digitaler Kommunikation. Leis-


tungsberechtigte Schülerinnen und Schüler haben daneben noch Anspruch auf 


Leistungen zur Bildung und Teilhabe.  


 


6. Jobcenter und Arbeitsagenturen setzen weiter auf Telefon- und Onlinezugang 


Pressemitteilung der Bundesagentur (BA) für Arbeit vom 29. April 2020: 


Kunden können Anliegen weiter online und am Telefon klären: 


Dieses Vorgehen hat sich auch unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes für 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kundinnen und Kunden bewährt. Um gut er-


reichbar zu sein, wurde Personal aus anderen Bereichen, z. B. aus der Arbeitsver-


mittlung, in den Service Centern und bei zusätzlichen regionalen Telefonhotlines 


eingesetzt. 



https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6953/schulen-koennen-schuelern-digitale-endgeraete-zur-verfuegung-stellen.html

https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6953/schulen-koennen-schuelern-digitale-endgeraete-zur-verfuegung-stellen.html

https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6953/schulen-koennen-schuelern-digitale-endgeraete-zur-verfuegung-stellen.html
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Persönliche Termine in den kommenden Wochen wieder teilweise möglich: 


In den kommenden Wochen werden die Arbeitsagenturen und Jobcenter im Einzel-


fall wieder terminierte Gespräche anbieten. Dafür werden in den Dienststellen ei-


nige Räumlichkeiten umgebaut und mit zusätzlichen Serviceschaltern, die die hygi-


enischen Standards zum Gesundheitsschutz erfüllen, ausgestattet. 


Kunden können aber zunächst weiter so gut wie alle Anliegen telefonisch oder on-


line erledigen. Persönliche Gespräche vor Ort werden in dringenden Fällen jedoch 


wieder möglich, wenn es rechtlich zwingende Gründe dafür gibt. Wenn dies der Fall 


sein sollte, vereinbaren die Jobcenter und Arbeitsagenturen mit den Kunden einen 


Termin. Ansonsten gilt: Alle Regelungen, die seit dem 18. März gelten, haben wei-


terhin Bestand.  


 


Eine Arbeitslosmeldung kann 


bis auf weiteres auch telefonisch  


erfolgen und wird gegebenenfalls  


zu einem späteren Zeitpunkt persön-


lich nachgeholt. Anträge auf Geld- 


leistungen können online gestellt  


werden unter: 


http://www.arbeitsagentur.de 


 
 


Auszahlung von Geldleistungen hat höchste Priorität: 


Die wichtigste Aufgabe der BA in diesen Zeiten bleibt die zuverlässige Zahlung von 


Geldleistungen, um Existenzen zu sichern. Dazu gehören neben dem Kurzarbeiter-


geld, dem Arbeitslosengeld und der Grundsicherung auch alle Leistungen der Fa-


milienkasse. Das Geld wird wie gewohnt auf die Konten der Kunden überwiesen. 


Für dringende Notfälle gibt es in den Dienststellen einen entsprechenden Schalter. 


 


7. Aktuelle Rechtsgrundlagen 


Die aktuellen Rechtsgrundlagen sind auf der Homepage des Bayerischen Gesund-


heitsministeriums zu finden. 


Die Übersetzungen werden zeitnah auf die Homepage eingestellt. 



http://www.arbeitsagentur.de/
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Die Rechtsgrundlagen mit den  


jeweiligen Übersetzungen, u. a.  


auch in Arabisch, Farsi und Tigrinya, 


finden Sie hier: 


https://www.stmgp.bayern.de/coronavi-


rus/rechtsgrundlagen/  


 


In diesem Zusammenhang weisen wir insbesondere auf die seit 27. April 2020 


geltende Verpflichtung hin, in bestimmten Bereichen eine Mund-Nasen-Bede-


ckung (sog. „Maskenpflicht“) zu tragen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der 


Asylunterkünfte wurden seitens der Unterkunftsverwaltung unter anderem mit 


mehrsprachigem Informationsmaterial auf die Verpflichtung und die Handhabung 


der Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen.  


 


 


Informationen dazu – übersetzt in  


acht weitere Sprachen - finden Sie  


auf der Homepage der Bayerischen  


Innenministeriums: 


https://www.corona-katastrophen-


schutz.bayern.de/ 


 


  


Dort finden Sie auch weitere Informationen sowie den täglichen Newsletter des 


StMI zur aktuellen Corona-Lage in Bayern. Auch auf unseren Social-Media-Kanä-


len facebook.com/baystmi, twitter.com/baystmi und instagram.com/baystmi fin-


den Sie hierzu tagesaktuelle Meldungen und Informationen. 



https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/
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Weil Nähe(n) zählt! 
Behelfsmasken-Nähprojekt 


der Corona-Hilfe und des  


Integrationsdienstes 


Schutzmasken sind rar —Behelfsmasken sind gefragt! Wir von der Malteser Corona-Hilfe und 


dem Integrationsdienst nähen in Kooperation mit WUE-CARE und der Initiative Jibbern 


(deutsch: etwas sehnsüchtig haben wollen; Initiative, die sich für die gemeinschaftliche Gestal-


tung von interkulturellem Zusammenleben in Deutschland einsetzt) Behelfsmasken für All-


tagshelden und soziale Einrichtungen, die ohne Mundschutz nicht mehr sicher arbeiten kön-


nen. Dazu gehören z.B. das Bürgerspital Würzburg, Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete, 


der Malteser Katastrophenschutz und viele mehr.  


Dafür suchen wir ab sofort im Raum Würzburg und Main-Spessart 


• Näherinnen und Näher, idealerweise mit eigener Nähmaschine, die aus gelieferten Ma-


terialien Behelfsmasken nach unserer Anleitung bzw. erprobten eigenen Schnitten her-


stellen können 


• Funktionsfähige Nähmaschinen als Spenden 


• Fahrerinnen und Fahrer, die sich unserem Team Schneckenpost anschließen und  Materi-


al, Nähmaschinenspenden und fertige Behelfsmasken liefern und abholen können 


Du möchtest mitmachen oder hast eine Nähmaschine zu verschenken? Wir freuen uns über 


Deine Nachricht an Karen Panter (karen.panter@malteser.org oder 0171 / 8453520 ).  


Viele weitere Infos zu unseren Projekten und FAQs findest du unter 


 https://www.malteser-bayern.de/corona-hilfe-wuerzburg   



https://www.malteser-bayern.de/corona-hilfe-wuerzburg
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

5. Schneckenpost – Fahrrad-Transportdienst der Malteser 
Als Unterstützung für das Nähprojekt suchen die Malteser auch Menschen, 
die mit dem Fahrrad Material und fertige Masken zu den Näher*innen und 
den sozialen Einrichtungen bringen. Die Fahrten werden immer mittwochs 
und samstags geplant. Alle Infos und Kontaktdaten finden Sie im 
angehängten PDF (FL_Schneckenpost_20200504).  

 
6. Erreichbarkeit und Online-Beratung der Migrationsberatungsstellen des 

Paritätischen 
Der Paritätische verzichtet aktuell auf persönliche Beratungstermine, um 
Mitarbeiter*innen und Klient*innen vor einer Infektion zu schützen. Alternativ 
wurden jetzt aber die Voraussetzungen für Beratung über 
Videosprechstunde geschaffen. Die Informationen dazu finden Sie in den 
angehängten PDFs (Migrationsberatung ab 27 Jahren; Migrationsberatung 
bis 27 Jahre). Auch Beratung per E-Mail und Telefon ist weiterhin möglich.  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, schon jetzt ein schönes Wochenende und 
weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  
mailto: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine 
formlose Antwortmail.  
 

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
file://///CWFileCluster/UserHomes$/CW_GoldmannTo/goldmann/Signatur%20Goldmann/www.caritas-wuerzburg.org



Schneckenpost! 
Fahrrad-Transportdienst 


der Malteser Corona-Hilfe 


Die Schneckenpost kommt! Auf dem Rad sind wir in Würzburg unterwegs und 


übernehmen einfache Kurierdienste für die Corona-Hilfe der Malteser Würzburg 


in Kooperation mit WUE-CARE. Wir liefern z.B. Stoffe an ehrenamtliche Masken-


Näher/-innen und fertige Masken an ehrenamtliche Helfer und soziale Institutio-


nen. Wir versorgen die Helfer/-innen des Malteser Einkaufsservice mit Taschen, 


Behelfsmasken und Handschuhen. 


Für diese schöne Aufgabe suchen wir weitere Helfer, die als Schneckenpostler 


durch die Stadt radeln! Du hast Spaß am Radfahren und mittwochs und sams-


tags ein paar Stunden Zeit, hast ein eigenes Rad und kennst dich ein bisschen in 


der Stadt aus? Dann komm in unser Team! 


Teamleiterin Lisa (lisa.gerbig@malteser.org) hilft Dir bei Deinen Fragen und teilt 


Dir Deine Aufgaben zu. Wir freuen uns auf Dich!  
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